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Kein Mist 
 

Es ist wahrlich nicht unsere Lieblingsauf-

gabe - zu ermahnen oder gar zu büssen. 

Aber leider erhalten wir immer wieder 

Reklamationen oder stellen selber fest, 

dass nach dem Austragen von Gülle, Mist 

oder nach einem Viehtrieb die Gemein-

destrassen stark verschmutzt sind bzw. 

nicht gereinigt werden. 

Gemäss Strassengesetz ist der Verursa-

cher einer übermässig verschmutzten 

Strasse zur Reinigung verpflichtet. Wir 

danken allen Landwirten, die ihrer Ver-

antwortung pflichtbewusst nachkom-

men und bitten all diejenigen, die dies 

bisher unterlassen haben, künftig auf 

Strassen liegengebliebene Mistresten, 

Gülle oder Dreck umgehend zu entfer-

nen. Vielen Dank! 

 

 

Altmetallsammlung -  
11. Oktober 2023 
 

Deponierung bei Sammelplätzen nur am 
Mittwoch, 11. Oktober 2023! 
Die Details mit den Sammelstandorten kön-

nen Sie der Website www.nesslau.ch/Neuig-

keiten entnehmen.  

Gewerbe, Landwirtschaft und Industrie sind 

verpflichtet, grössere Mengen direkt dem 

Recycling zuzuführen.  

Nicht mitgenommen werden: Kühlschränke, 

Kühltruhen, Pneus, Batterien, Büroelektro-

nik, Elektro-Haushaltsgeräte, gefüllte Eisen-

fässer, brennbare Materialien, Flüssigkeiten 

und Kehricht. Es darf kein Öl auslaufen! Öl 
ist separat zu entsorgen. 

 

Anlässe und Termine 

 

Samstag, 30.09.2023, 08.50 - 17.00 Uhr,  
Natur verbindet - Natureinsatz Alp Rotenbö-
den, WWF, Treffpunkt Bahnhof, Nesslau 

Samstag, 30.09.2023 - Sonntag, 01.10.2023, 
Schlagerparty, Buurebeizli Dergeten, Nesslau 

Mittwoch, 04.10.2023, Viehschau Nesslau, 
Berstel, Nesslau 

Donnerstag, 05.10.2023 - Sonntag, 
08.10.2023, ab 11.00 Uhr, Metzgete,  
Restaurant Gemsli, Neu St. Johann 

Samstag, 07.10.2023, 09.00 - 15.15 Uhr, Ein 
neues Zuhause für Wiesel, Igel und Co., 
WWF, Germen 779, Nesslau 

Sonntag, 08.10.2023, 07.00 - 17.00 Uhr,  
Hallenflohmarkt, Büelensaal, Nesslau 

Sonntag, 08.10.2023, 14.00 - 18.00 Uhr,  
Musigstobete im Sternä, Restaurant Sternen, 

Nesslau 

Donnerstag, 12.10.2023, 19.00 Uhr, Treff12: 
Siebenbürgen einst und jetzt, Restaurant 

Krone, Ennetbühl 

Freitag, 13.10.2023, Viehschau Stein, Stein 

Samstag, 14.10.2023, 09.00 Uhr, Frohe 
Herbstaktivitäten, Naturschutzverein Ebnat-

Kappel und Nesslau, verschiedene Treffpunkte  

Mittwoch, 18.10.2023, 14.00 Uhr, Spiel- und 
Jassnachmittag 50+, FraueNesslau, Religions-

zimmer, Kloster Neu St. Johann 

 

Kurzfilm mit Nesslauer Kulisse 
Vom 13. bis 15. Oktober 2023 findet im Gebiet 

Weid-Fuchsloch (Bühl, Nesslau) ein Dreh für ei-

nen Kurzfilm statt. Bei den Dreharbeiten 

kommt am Vormittag, 14. Oktober, ein Heli-

kopter zum Einsatz. Zudem sind nebst anderen 

Schauspielern auch Polizisten in Thurgauer Ori-

ginaluniformen unterwegs.  

 

 

 

nesslau 

Zur Sicherheit des Verkehrs - Bäume und Sträucher zurückschneiden 
Strassen und die Sicherheit ihrer Benutzer dürfen nicht durch Pflanzen entlang der Strassen beein-

trächtigt werden. Gemäss kantonalem Strassengesetz haben Bäume einen Abstand von 2.50 Meter 

und Wälder einen Abstand von 5.00 Meter gegenüber den Strassen einzuhalten. Für Lebhäge, Zier-

bäume und Sträucher gilt ein Abstand von 0.60 Meter, bei einer Höhe über 1.80 Meter zusätzlich 

die Mehrhöhe. 

Damit die Verkehrssicherheit und im Winter die Schneeräumung gewährleistet werden kann, bitten 

wir Sie, sämtliche Pflanzen bis spätestens Ende Oktober 2023 vorschriftsgemäss zurückzuschneiden.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Bauverwaltung (Telefon 058 228 76 45 oder per E-Mail an 

brigitte.baumann@nesslau.ch). 
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Aus der Schule 
 
Unterstufe auf Schulreise 
Gleich zu Beginn des neuen Schuljahres bega-

ben sich diverse Klassen der Primarschule auf 

Schulreise. Die 17 Kinder der US4 von Petra 

Schlegel wanderten vom Gamplüt über die Laui 

und die Thurfälle bis nach Unterwasser. Bei 

sonnigem Wetter und perfekten Temperaturen 

genossen sie den Tag mit Bräteln, Stauen, Sin-

gen, Glace essen und Spielen. 

 

Zur Unterstützung unseres Mittagstisches su-

chen wir per sofort oder nach Vereinbarung 

eine 

Betreuungsperson 
(bei Eignung auch als Stv. Koch/Köchin) 

Arbeitszeiten: Montag, Dienstag, Donnerstag 

und Freitag von 11.00 – 14.00 Uhr oder nach 

Absprache.  

Die Anstellung erfolgt im Stundenlohn.  

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne der 

Schulratspräsident Hansjörg Huser (E-Mail: 

hansjoerg.huser@nesslau.ch, Telefon:  

058 228 76 51). 

 

Aus dem Gemeinderat 
 

Neuer Pilzkontrolleur 
Marijke Frater hat im Laufe des Sommers ihr 

Amt als langjährige Pilzkontrolleurin niederge-

legt. Zum neuen Pilzkontrolleur wählte der Ge-

meinderat den Wildhauser Benno Brändle, der 

diese Aufgabe bereits für die oberste Toggen-

burger Gemeinde wahrnimmt. Wir freuen uns 

sehr, dass er unser neuer Pilzkontrolleur ist. Be-

vor Sie also unbekannte Pilze verzehren, wen-

den Sie sich an Benno Brändle (Telefonnummer 

071 999 12 64, Termine nach Vereinbarung). 

 
 

Baubewilligungen 
 
Strassenkorporation Aubrücke-Goldacherwald, 

Abbruch Wegmacherschopf Vers.-Nr. 1145N,  

Au-Laad 1145.1, Nesslau 

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde Nesslau, 

Umbau Erdgeschoss, Dorf 902, Ennetbühl 

Graf Daniel und Leandra, Erhöhung Stützmauer, 

Spitalstrasse 5, Neu St. Johann 

Wettach Carina und Hickert Stefan, Erweiterung 

Balkon, Lutenwilerstrasse 14, Nesslau 

Gmür Alois und Doris, Anbau Lamellenpergola, 

Blässchopfstrasse 5, Neu St. Johann 

Wälle Ralf und Kathrin, Neugestaltung Umge-

bung mit Anpassung und Neubau Stützmauern 

und Sitzplatz, Spitalstrasse 3, Neu St. Johann 

Johanneum Neu St. Johann, Umbau Wohngrup-

pen, Ersatz Fenster, Johanneumstrasse 3,  

Neu St. Johann 

Wohnbaupartner AG, Überbauung «alte Webe-

rei»: Wohnhäuser A2/A3, A4/A5/A6, A7/A8 und 

Gewerbegebäude C1, Toggenburgerstrasse 13, 

13a und 17, alte Webereistrasse 2, 2a, 4, 6, 8  

und 10, Neu St. Johann 

Dudli Daniela, Installation Luft-Wasserwärme-

pumpe mit Aussengerät, Hummelbühl 2056, 

Krummenau 

Bischof Ruth, Wärmepumpe mit Erdsondenboh-

rung, Hürnli 94, Stein 

Walder Daniel und Pascale, Aus- und Umbau 

Wohnhaus, Neubau Carport und Sauna,  

Krümmenswil 2526, Krummenau 

O’Grady Dermot und Eveline, Anbau Terrasse, 

Toggenburgerstrasse 28, Neu St. Johann 

Fritschi Guido und Ursula, Installation Photovol-

taikanlage auf Dach, Oberfeld-Bühl 2558, Nesslau 

Steiner Walter, Photovoltaikanlage an Balkon,  

Afrüti 1681, Ennetbühl 

Mazouzi Sacha und Seraina, Installation Photo-

voltaikanlage auf Dach, Obere Laui 1491,  

Ennetbühl 

Keller Urs, temporäres Kieslager (zeitlich  

befristet), Hof / Hofstrasse, Krummenau 

 

 
 

Aus dem Einwohneramt 
 
Geburten 
Brunner Fabian, geb. 07.08.2023 in Wil, Sohn des 

Brunner Ruedi und der Brunner Laura, wohnhaft 

in Krummenau, Oberdorf 41 

Brunner Mia, geb. 10.08.2023 in Uznach, Tochter 

des Brunner Michael und der Brunner Andrea, 

wohnhaft in Krummenau, Rippelschwand 189 

Dux Silian Ean, geb. 19.08.2023 in Grabs, Sohn 

des Dux Daniel und der Röthlisberger Esther, 

wohnhaft in Nesslau, Buebeseggstrasse 19 

 

Todesfälle 
Hofstetter-Kälin Anna, geb. 21.09.1930, wohn-

haft gewesen in Nesslau mit Aufenthalt in Alt St. 

Johann, Altersheim Horb, gestorben am 

09.08.2023 in Wildhaus-Alt St. Johann 

Früh Fritz, geb. 28.02.1929, wohnhaft gewesen in 

Krummenau, Berg 15 mit Aufenthalt in Ebnat-

Kappel, Alters- und Pflegeheim Wier, gestorben 

am 11.08.2023 in Ebnat-Kappel 

 

 

Aus dem Gemeinderat 
 

Wasser- und Abwassergebühren 
In diesen Wochen flattern Sie ins Haus - die Rech-

nungen für die Abwassergebühren sowie zusätz-

lich für das Gebiet der Wasserversorgung Nesslau 

die Abrechnungen für das bezogene Wasser, den 

Zeitraum umfassend vom 1. September 2022 bis 

31. August 2023.  

Vor rund einem Jahr wurden Sie über diesen Kanal 

informiert, dass es für die Zukunft der Versor-

gungssicherheit unumgänglich ist, die Grundge-

bühren beim Wasser anzuheben. Im Gegenzug 

konnte der Gemeinderat die Grund- sowie die Ent-

sorgungsgebühr beim Abwasser senken. Neu wird 

unterschieden zwischen Ein- und Mehrfamilien-

häusern sowie Gewerbebetrieben. Die neuen Ta-

rife kommen mit der diesjährigen Rechnungsstel-

lung erstmals zum Tragen. 

Die Tarife sind ersichtlich unter www.ness-

lau.ch/abwasser. Sofern Sie keinen digitalen Zu-

gang haben, können Sie das Informationsblatt 

gerne bei der Finanzverwaltung beziehen. 

 
 

Aus der AHV-Zweigstelle 
 
Rentenreform AHV21 
Ab 1. Januar 2024 wird schrittweise die Rentenre-

form AHV21 eingeführt. Hier die vier wichtigsten 

Änderungen: 

- Das Referenzalter für den Rentenbezug von 

Frauen und Männern wird nach und nach auf 65 

Jahre vereinheitlicht. 

- Der Zeitpunkt des Rentenbezugs wird flexibili-

siert. 

- Die Anrechnung von Einkommen und Beitrags-

zeiten bei Weiterarbeit nach dem Referenzalter 

ist möglich (auch für laufende Renten). 

- Der Normsatz der Mehrwertsteuer wird von 

7.7 % auf 8.1 %, der reduzierte Satz von 2.5 % 

auf 2.6 % und der Sondersatz für Beherbergun-

gen von 3.7 % auf 3.8 % erhöht.  

Der Begriff «ordentliches Rentenalter» wird neu 

durch «Referenzalter» ersetzt. Das Referenzalter 

entspricht dem Alter, in dem die Altersrente ohne 

Abzüge oder Zuschläge bezogen werden kann. Für 

Frauen mit Jahrgang 1960 gilt weiterhin das Refe-

renzalter von 64 Jahren. Ab Jahrgang 1961 wird das 

Referenzalter Schritt für Schritt um jeweils drei 

Monate pro Jahrgang erhöht. 

Die Übergangsgeneration der Frauen mit den Jahr-

gängen 1961 bis 1969 erhält wegen des erhöhten 

Referenzalters einen finanziellen Ausgleich.  

- Lebenslanger Zuschlag auf die Rente von bis zu 

Fr. 160.00, wenn die Altersrente im Referenzal-

ter oder später bezogen wird. 

- Tieferer Kürzungssatz bei Rentenvorbezug. 

Frauen und Männer können die Altersrente flexi-

bel zwischen 63 und 70 Jahren beziehen. Sowohl 

der Vorbezug als auch der Aufschub der Rente ist 

monatlich ganz oder teilweise zwischen 20 und 80 

Prozent möglich. 

Detaillierte Informationen finden Sie auf der 

Website www.svasg.ch/ahv21. 

 

 

 


